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der

Kömglichen Regierung z« Düsseldorf.
Stück 43.
NW 1167. Privilegium
wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen

der Stadtgemeinde Viersen zum Betrage von Drei-

hnnderttansend Mark Reichswährnng,
Vom 25. September 1878.Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen zc.

Nachdem der Bürgermeister und die Stadtverordneten-

Versammlung der Stadt Vierseu darauf angetragen haben,daß der Letzteren von znr Deckung außerordentlicher
Ausgaben für Schul- und sonstige städtische Bauten,

sowie zur Tilgung resp. Umwandlung gegenwärtiger

Schulden gestattet werde, eiu Darlehn von Dreihnndert-

tausend Mark Reichswährung gegen Ausstellung aufden Inhaber lautender, mit Zinsconpons nnd Talons
versehener Obligationen aufzunehmen, nnd bei diesem

Antrage im Interesse der Stadtgemeinde sowohl, als
der Gläubiger sich Nichts zu erinnern gefunden hat, so
ertheilen Wir gemäß des Z. 2 des Gesetzes vom 17.

Juni 1833 wegen Ausstellung von Papiere«, welche
cine Zahlnngsverpflichtnngau jede« Inhaber enthalten,
durch gegenwärtiges Privilegium die laudesherrlicheGe¬
nehmigung zur Emission der gedachten Obligationen
unter nachstehenden Bediuguugen:

§. 1. Es werden vierhundert Obligationen zu fünf¬

hundert Mark eiue jede und fünfhundert Obligationen
zu zweihundert Mark eine jede ausgegeben.

Die Obligationen werden mit vier und ein halb Pro¬

zent jährlich verzinset nnd die Zinsen in halbjährigen

Terminen am 1. Jnli nnd 31. Dezember ans der Stadt¬

kasse der Stadt Viersen gegen Rückgabe der ausge¬

fertigten Zins-Conpons gezahlt.Znr Tilgung dieser Schuld werdeu jährlich ein Pro¬
zent von dem Kapitalbetrage der ausgegebenenObli¬
gationen, sowie die Zinsen von den Beträgen der ein¬
gelösten Obligationen verwendet. Der Stadt bleibt
jedoch das Recht vorbehalten, den Tilgungsfonds mit
der Genehmigung der Regierung zn Düsseldorf nm
höchstens fünf Prozent des ursprünglichen nominalen

Schnldkapitals für jedes Jahr zn verstärken, sofern sie
spätestens im November des vorausgehenden Jahres
diese Absicht durch die iu H. 13 bezeichnete«Blätter znr
allgemeinen Kenntniß bringt. Die dnrch die verstärkteAmortisationersparten Ziuseu wachse» ebenfalls dem ^
Tilgungsfondszn.

Den Inhabern der Obligationen steht kein Kündigungs-

AuZgezeben zu Düsseldorf am 9. November 1873.

Jahrgang 1878.
recht gegen die Stadt zn.

ß. 2. Znr Leitung der Geschäfte, welche die Aus¬

stellung, Verzinsung und Tilgung der auszugebenden
Obligationen betreffen, wird von der Stadtverordneten-

Versammlung eine ans drei Mitgliedern bestehende

Schnldentilgnngs-Commission gewählt, welche für die

trene Befolgung der Bestimmungen des gegenwärtigen
Privilegiums verantwortlich ist nnd zu dem Ende von

der Regierung zn Düsseldorf in Eid und Pflicht ge¬
nommen wird.

H. 3. Die Obligationen werden in zwei Serien,

welche mit den Buchstaben nnd L. bezeichnet sind,
nach dem beiliegenden Schema ausgegeben.

Die Serie enthält 400 Obligationen zu 500 Mark

eiue jede, die Serie L. 500 Obligatioueu zu 200 Mark
eiue jede in fortlaufenden Nnmmern von 1 an.

Die Obligationen werden von dem Bürgermeister nnd

den Mitgliedern der Schuldentilgnngs-Commifsion unter¬

zeichnet nnd vou dem Commnnal^Empfänger contrasignirt.

Denselben ist ein Abdruck dieses Privilegiums beigefügt.
Z. 4. Deu Obligatioueu werdeu für die uächsteu fünf

Jahre zehn halbjährige Zinsconpons nnd Talons nach
den anliegenden Schematen beigegeben. Mit dem Ab¬

laufe dieser uud jeder folgenden fünfjährigen Periode

werden, nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung,

neue Ziuscoupous uud Talous vou der Commnnal-Kasse

an die Vorzeiger der Talons, oder, wenn diese abhanden

gekommen sein sollten, dem rechtzeitigen Vorzeiger der

Obligationen ausgereicht, daß dies geschehen, wird auf
den Obligationen vermerkt.

Die Conpons nnd Talons werden mit dem Facsimile

der Unterschriften des Bürgermeisters und der Mitglieder
der Schnldentilgnngs-Commission versehen nnd von dem

Rendanten der Gemeindekasse unterschrieben.

Z. 5. Die fälligen Zinsconpons werden bei allen

Zahlungen an die Stadtkasse zn Viersen, namentlich bei

Entrichtung der Eommnnalstenern in Zahlung angenommen.

§. 6. Die Zinsconpons werden nngültig nnd werth¬
los, wenn sie nicht binnen 5 Jahren nach der Verfall¬

zeit zur Zahlung präfeutirt werden; die dafür ausge¬
setzten Fonds sollen nach Bestimmung der Stadtverordne¬

ten-Versammlung zu milden Zwecken verwendet werden.

Z. 7. Die Nummern der nach der Bestimmung im

H. 1 zu tilgeudeu Obligationen werden jährlich dnrch

das Loos bestimmt und wenigstens drei Monate vor deni

Zahlnngstage öffentlich bekannt gemacht.



H. 8. Die Verloosmig geschieht unter dem Vorsitze

des Bürgernleisters durch die Schnldentilgnngs-Commission

in einem, 14 Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu

bringenden Termine, zu welchem dem Publikum der Zu¬

tritt gestattet ist.

Ueber die Verloosmig wird ein von dem Bürger¬

meister nnd den Mitgliedern der Commission zu unter¬

zeichnendes Protokoll aufgenommen.
Z. 9. Die Auszahlung der ansgeloosten Obligationen

erfolgt an dem dazu bestimmten Tage nach dem Nomi¬

nalwerthe dnrch die Stadtkasse an den Vorzeiger der

Obligationen gegen Auslieferung derselben. Mit diesem

Tage hört die Verzinsung der ansgeloosten Obligationen

auf. Mit letzteren sind zugleich die ausgereichteu, uach

deu Zahlungsterminen fälligen Zinseonpons einznliefern;

geschieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlenden

Zinscoupons von dem Kapitale gekürzt uud zur Ein¬

lösung dieser Coupons verwendet.

H. 10. Die Kapitalbeträge derjenigen ansgeloosten
Obligationen, die nicht binnen 3 Monaten nach dem

Zahlungstermine zur Einlösung vorgelegt werden, sollen

der Verwaltung der städtischen Armenkasse als zinsfreies

Depositum überwiese» werden. Die solchergestalt depo-

nirten Kapitalbeträge dürfen mir auf eiue von der

Schnldentilgnngs-Commission eontrasignirte Anweisung

des Bürgermeisters zn bestimmungsmäßiger Verwendung

an den Rendanten der Stadtkasse verabfolgt werden.

Die deponirten Kapitalbeträge sind deu Juhaberu jener

Obligationen längstens in 8 Tagen nach Vorzeigung

der letztern bei der Stadtkasse dnrch diese auszuzahlen.

H. 11. Die Nummern der ausgeloosteu, nicht zur
Einlösung vorgezeigten Obligationen sind in der nach

Bestimmung nnter Z. 7 jährlich zu erlassenden Bekannt¬

machung wieder iu Erinnerung zn bringen. Werden

die Obligationen, dieser wiederholten Bekanntmachung

ungeachtet, nicht binnen 30 Jahren uach dem Zahlungs¬

termine zur Einlösung vorgezeigt, auch nicht der Be¬

stimmung unter Z. 14 gemäß, als verloren oder ver¬

nichtet znm Behufe der Ertheilnng neuer Obligationen

binnen dieser Frist angemeldet, so solleu nach deren Ab¬

lauf die Obligationen als getilgt augesehen werden und

die dafür depouirten Kapitalbeträge der städtischen Ver-

waltuug zur Verwendung für milde Zwecke anheimfallen.

H. 12. Für die Verzinsung und Tilgung der Schnld

haftet die Stadt Vierseu mit ihrem gestimmten Vermögen
und ihren sämmtlichen Eiukünfteu, nnd kann die Stadt,

wenn die Zinsen oder die ansgeloosten Obligationen

nicht znr rechten Zeit bezahlt werden, anf Zahlung der¬

selben durch deu Gläubiger gerichtlich verfolgt werden.
H. 13. Sämmtliche diese Anleihe betreffenden Be¬

kanntmachungen erfolgen iu deu iu Vierseu erscheinende»
Blättern, i» dein Gladbacher Kreisblatt und den: Amts¬

blatt der Regierung zu Düsseldorf, sowie i» der Kölni¬

sche» Zeitnng nnd dem Deutschen Reichs- uud Preußi¬
schen Staats-Anzeiger.

tz. 14. In Ansehung der verlorenen oder vernichteten

Obligationen finden die auf die Staatsschuldscheine Be¬

zug habeuden Vorschriften der Verordnung vom 16.

Juni 1819 wegen des Aufgebots nnd der Amortisation
verlorener oder vernichteter Staatspapiere HZ. 1—12

mit nachstehenden näheren Bestimmungen Anwendung:

a.) die im §. 1 jener Verorduuug vorgeschriebene An¬

zeige mnß der Schuldentilgnngs-Commission gemacht
werden. Dieser werden alle diejenigen Geschäfte und

Befugnisse beigelegt, welche nach der angeführten Ver¬

ordnung dein Schatzmiuisterimn zukommen; gegen die

Verfügungen der Commission findet jedoch der Rekurs
au die Regierung zn Düsseldorf statt;

d) das im H. 5 der Verordnung gedachte Aufgebot

erfolgt bei dem Landgerichte iu Düsseldorf;

o)'die iu den ZZ. 6, 9 u»d 12 daselbst vorgeschriebe¬
ne» Bekmmtmachnnge» solle» durch die unter H. 13

dieses Privilegiums augesnhrten Blätter geschehen;

ä) an die Stelle der im H. 7 der Verordnung er¬

wähnten sechs Zahlungstermine sollen acht, an die Stelle

des im Z. 8 erwähnten achten Zahl»ngstermi»es der

zehnte treten.

Zinseonpons nnd Talons können weder aufgeboten

noch amortisirt werden; doch soll für den Fall, daß der
Berlnst der Zi»seo»po»s vor Ablauf der fünfjährigen

Verjährungsfrist bei der Schnldentilgnugs-Commission

angemeldet und der stattgehabte Besitz der Zinseonpons

durch Vorzeigung der Obligationen oder sonst in glaub¬

hafter Weise dargethau wird, nach Ablauf der Ver¬

jährungsfrist der Betrag der angemeldeten nnd bis da¬

hin nicht vorgekommenen Zinseonpons gegen Quittung
ausgezahlt werden.

Znr Urkunde dieses uud zur Sicherheit der Gläubiger

haben Wir das gegenwärtige landesherrliche Privilegium

Allerhöchst eigenhändig vollzogen uud unter Unser,»

Königlichen Jiisiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch da
dnrch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer

Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten des Staates

zu bewilligen oder Rechten Dritter zu präjudicire».

Gegeben Coblenz, de» 25. September 1878.

Im Allerhöchsten Anstrage Seiner Majestät des Königs:

gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz,

ggez. Graf Enlenb » rg. Maybach. Hobre ch t,

Rhei» Provinz. Regier nngsbezirk Düfseld orf.

(Trockener Stempel.) (Stadt Wappen.)
Viersener

Stadt-Obligation.
Littr Nr

über Mark Reichswährnng.

Die Endesnnterzeichneten, dnrch das Allerhöchste Pri¬

vilegium vom 25. September 1878 hierzu ausdrücklich

ermächtigt, beurkunden und bekennen hiermit, daß der

Inhaber dieser Obligation ein dargeliehenes Kapital
von Mark Reichswährnng, dessen Em¬

pfang sie bescheinigen, von der Stadt Viersen zu

fordern hat.

Die anf vier nnd ein halb Prozent jährlich festge¬

setzten Zinsen, sind am 1. Juli uud 31. Dezember jeden

Jahres fällig, werden aber nnr gegen Rückgabe der ans-

gefertigten halbjährigen Zinseonpons gezahlt.



Das Kapital wird durch Amortisation getilgt werden,
weshalb eine Kündigung von Seiten des Gläubigers
nicht zulässig ist.

Die näheren Bestimmungen sind in dem umstehend
abgedruckte» Privilegium enthalte».

Viersen, de» . . ten 1878.
Der Bürgermeister.

(Unterschrift.)
Die städtische Schnldentilgnngs-Commission.

(Unterschriften.)
Eingetragen Controlbnch Fol. . . . Nr. . . .

Der Rendant der Stadtkasse.
(Unterschrift.)

Hierzu sind die Conpons-Serie . . . ausgereicht.
Die folgenden Zinseoupous werden gegen Einlieferuug

der Talons bei der Stadtkasse zu Viersen verabreicht.
Rückseite.

Privilegium wegen Ausgabe ans den Inhaber lautender
Obligationen der Stadt Viersen zum Betrage von 300,000

Mark Reichswährnng vom 25. September 1878.
(folgt der Abdruck des Privilegiums.)

Rheiuproviuz. Regierungsbezirk Düsseldorf.
Serie ... Nr. . . .

Zins-Conpon
zur

Obligation der Stadt Vierseu.
Nr. . . . über Mark.

Inhaber dieses empfängt am . . ten ....
18 . . an fälligen halbjährigenZiufeu der oben-
benannten Vierfener Stadt-Obligationen ans der Stadt¬
kasse der Stadt Viersen Mark . . Pf.
Reichswährnng.

Viersen, den . . teu 18 . .
Der Bürgermeister.

(Facsimile.)
Die städtische Schnldeutilgungs-Comniissiou.

(Facsimile.)
Eingetragen Fol. . . . der Controle.

Der Rendant der Stadtkasse.
(Unterschrift.)

Dieser Coupou wird nach dem Allerhöchsten Privi¬
legium vom 25. September 1878 ungültig und werth¬
los, wenn dessen Geldbetrag binnen 5 Jahren nach dem
Verfalltage nicht erhoben ist.
Rheinprovinz. Regierungsbezirk Düsseldorf.

Talo u.
Inhaber dieses empfängt gegen dessen Rückgabe bei

der Stadtkasse der Stadt Viersen zu der Obligation der
Stadt Viersen über Mark Reichswährnug
Nr. ... die ... te Serie Ziuseoupousfür
die fünf Jahre vom bis
sofern dagegen bei der uuterzeichueteu städtischen Schnlden-
tilgnngs-Commission rechtzeitig kein Widerspruch eingeht.

Viersen, deu . . ten 18 . .
Der Bürgermeister.

(Facsimile.)
Die städtische Schuldeutilguugs-Conimission.

(Facsimile.)

>.'!

Der Rendant der Stadtkasse.
(Unterschrift.)

der Gesetzsammlung.
>197 1146. Das zu Berlin am 30. Oktober 1878
ausgegebene28. Stück der Gesetzsammlung enthält:

Nr. 8576. Gesetz, betreffend den Rechtszustaud des
vou dem Großherzogthnm Mecklenburg-Schwerin von den
FeldmarkenRetzow nnd Quaßlin an Prenßen abgetre¬
tenen Gebietstheils sowie die Abtretung eines Preußischen,
in der Feldmark Stepenitz (Regierungsbezirk Potsdam)
belegenen Gebietstheils an das Großherzogthnm Meck-
lenbnrg-Schwerin.Vom 9. März 1878.
1198 1186. Das zu Berlin am 6. November 1878

ausgegebene29. Stück der Gesetzsammlung enthält:
^ Nr. 8577. Verordnung wegeu Einberufungder beiden
Hänser des Landtages der Monarchie. Vom 3. Novem¬
ber 1878.

Verordnungen u Bekanntmachungen
der Central-Behörden.

1199. 1061. Packetverkehrmit Oesterreich-Ungarn,
Belgien, Frankreichund Großbritannien.

Vom 1. November ab tritt im Verkehr mit Oester¬
reich-Ungarn für Packete, Werth- und Nachnahme¬
sendungen derselbe Tarif in Wirksamkeit, welcher für
den innern Verkehr des Reich s-P Ostgebiets zur
Anwendung kommt. In Folge dessen gilt künftig auch
im Verkehr Deutschlands mit Oesterreich-Ungarnfür
alle Packete bis 5 Kilogramm die Einheits¬
taxe; und es kostet daher beispielsweise ein srankirtes
Packet bis 5 Kilogramm von Hamburg nach Wien oder
von Memel nach Fiume 50 Pfennig.

Von demselben Zeitpunkte ab wird im Verkehr mit
Belgien eine ein h e itl i ch e T ax e von 80 Pfen¬
nig für alle Packete bis 5 Kilogramm ein¬
geführt, mithin dieselbe Taxe, welche bereits für den
Verkehr mit der Schweiz und mit Dänemark besteht.
Die Vers i ch er u n g s g eb ü hr für Packete mit
Werthan gäbe im Verkehr zwischen Deutschlandund
Belgien ist für die Deutsch-Belgische Beförderungsstrecke
auf 20 Pfennig für je 600 Mark oder einen Theil die¬
ser Summe herabgesetzt.

Für Packete nach Frankreich, sowie auch für
Packete nach Großbritannien, sofern die letztereu
auf Verlangen des Absenders über Rotterdani Beförde¬
rung erhalten, treten gleichzeitigermäßigte Portosätze
ein, über welche die Postanstalten ans Befragen Auskunft
ertheilen.

Berlin ^V., den 19. Oktober 1878.
Der General-Postmeister:Step hau.

1L99 1171. Mit Bezug aus die AllerhöchsteVer¬
ordnung vom 3. d. M., dnrch welche die beiden Hänser
des Landtages der Monarchie, das Herrenhaus uud das
Haus der Abgeordneten,ans den 19. November d.
I. in die Hanpt- und Residenzstadt Berlin zusammen¬
berufen worden siud, mache ich hierdurch bekannt, daß
die besondere Benachrichtigung über den Ort nnd die Zeit
der Eröffnnngssitznngin dem Bürean des Herrenhauses



Namen
der

Notir-
ungs-
orte.

schwer Mittel leichtschwer Mittel leicht

Es kosten 100 Kilogramm
M<P.>M.P.IM,P,IM, P.IM,P.IM.P,>A

1650
1587
1522
1435
16^28
16^-1475
16 25
1575
15^44
1576
14'44
1550
15'44
16 50
18 —
15 25
15 —

1 Barmen 20 20
2 Cleve 23 13
3 Goch 21 95
4 Crefeld 19 75
5 Düsseldorf 22 08
6Benrath 20 55
7 Duisburg 19 25
8Elberfeld20 75
9 Essen 20 75

10 Werden 2013
11 Geldern 20 80
12 Kempen 2089
13 Neuß 19 89
14 Wesel 2012
15 Solingen23 45
16 Graesrath24 —
17Gladbach 19 75
18Moers 2017

37730

und in dem Bureau des Hauses der Abgeordnete» am
18. d, M. in den Stundenvon 8 Uhr früh bis 8 Uhr
Abends und am 19. d. M.in den Morgenstunden von
8 Uhr ab offen liegen wird.

In diesenBüreans werdenauch die Legitimations-
kartenzu der Eröffnungssitzungausgegebenund alle
sonst erforderlichen Mittheilungen in Bezug auf dieselbe
gemacht werden.

Berlin, den 5. November1878.
Der Minister des Innern : Graf Eulenb n r g.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Proviuzial Behörden.

120t. 1203. In Gemäßheit der unterm10. September
er. erlassenen Prüfnngs-Ordnung für Handarbeitslehre¬
rinnen an mittleren und höheren Töchterschulensoll
ausnahmsweisenoch in diesem Jahre eine Prüfung in
Düsseldorf am 29. und 3V. November d. Js.
stattfinden,zn welcherAnmeldungenbis zum 20. Noveiu
ber unter Beifügungder durch die Prüfungs-Orduung
vorgeschriebenen Atteste hierher einzureichen sind.

Coblenz,den 24. Oktober1878.
KöniglichesProvinzial-Schnlkollegium:v. Neese.

l29k 1170.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

t292 1109. Betreffenddie Bildungdes Saaru-Min-
tarder-Deichverbaudes.

Die Besitzer der am linken Rnhrnserzwischenden
Aubergenund dem Strom von Ruhrmann bei Mintard
bis an den von Saarn nach der Saarnerfähreführenden
Verbindungswegsich erstreckendenNiedernngsgruudstücke
sollen zu einem Deichverbandevereinigtwerden, welcher
die Reguliruug, Erweiterung und Unterhaltung der zum
Schutze dieser Grundstücke gegen Versandungund Aus¬
spülung durch Hochwasser errichteten Deich-Anlagenzum
Zwecke hat.

Das Nähere ergiebt sich aus den bezüglichen Projekt¬
stücken, welche nebst einem Promemoria und dem Entwurf
des Deichstatutsiu dem Geschäftslokaledes Königlichen
Landraths Amts zn Mülheima. d. Ruhr, während 4
auf das Erscheinengegenwärtiger Nummerdes Amts¬
blattes folgenderWochen zu JedermannsEinsichtoffen
liegen.

In Gemäßheitder ZZ. 2 und 11 des Gesetzesüber
das Deichwesen vom 28. Januar 1848 (G.-S. S. 54),

Nach-
der Cousumtibilieu-Durchschnittspreiseim Re-

Durchschnitts'
preis für den
Verw.-Bezirk ,

Anmerkung 1. Bezüglichder Vergütung für die an TruppenverabreichteFourage pro Oetober er., geben für
sowie in Col. 9a uud 10 die Preise an; die übrigen Kreise berechnen diese Vergütung wie folgt: Lenuep wie Barmen,
wie Neuß, Rees wie Wesel.
Anmerkung 2. In Wesel kostetenim Oetober d. I. 1 Liter Milch 0,16 Mark, 1 Liter Essig 0,20 Mark,

Düsseldorf,den 5. November1878.

6.

Ueberschlag der zu Markte
gebrachten Quantitäten.

Weizen Roggen. Gerste, Hafer,

nach Gewichtsmengen
von 100 Kilogr.

16003600

1079V

393

' 1 20 1 60 2 50 3 48 32 28!40 40 40 48 56 2 60 3 80
' 1 35 1 55 1 96 4 91 46 36 60 50 50 40 60 2 70 3^—

1 20 1 60 1 80 4 20 48 44 40 60 50 2 20 3 20
1 17 1 37 2 01 - — 32 70 40 50 240 3^20
1 50 - — 2 70 5 1144 36 56 50 56 50 60 3 20 3 60
- — 1 60 2 40 4 20 40 — 64 60 2 80 3^60
1 35 1 55 2 50 4 — 30 28 36 36 26 40 40 2-32 3^20
1 28 1 60 2 60 4 20 36 30 40 34 30 4040 2'50 3 60
1 13 1 50 2 33 4 73 34 32 50 40 30 60 60 2 60 3 50
1141 40 2 36 3 96 40 30 60 45 35 — 50 2^60 3 20
1 301 60 1 75 4 44°38 36 40 40'2 20 3 20
1 40 1 40 2 23 4 14 36 18 48 — — — 50 2^40 3 20
1 201 40 2 40 4 80^40 32 40 50 30 50 50 2 80 3^40
1 401 40 1 85 3 89 30 28 32 32 52 38 402^16 3^—
1 201 60 2 70 6^— 60 40 60 60 30 30 60 3 — 3j60
1 20 1>60 2 60 420 42 38 50 50 34 — 603 — 3^!
1 23 1 75 2^50 3 70 40 35 45 55 — 50 55^2 55 2 70^
1 32?1 501^02 5 — 28!—48—— —50,3 — 560!

fordernwir hierdurchauf, etwaige Einwendungengegen
die Ausführungdes Projekts uud Constitnirnng des
fraglichenDeichverbandes binnen der vorbezeichnetenFrist
bei dem KöniglichenLandrathsamte zu Mülheim a. d.
Ruhr anzumelden,unter der Verwarnung, daß diejenigen,
die sich innerhalb der bezeichneten Frist nicht gemeltet
haben, mit ihren späteren Einwendungennicht mehr ge¬
hört werden können.

Düsseldorf,den 26. Oktober 1878. I. III. 3674.
l293 1147. Der HandelsmannAdam Decker in
Barmen hat den für denselben am 20. Dezemberv. I.
ausgefertigte» Legitimation»- und Gewerbeschein,der
demselben die Besngniß znm Handel mit grobe» Bürsten-
Waaren ertheilte, angeblich verloren und wird daher
dieser Schein für ungültig erklärt.

Düsseldorf,den 28. Oetober 1878. III. III. 12083.
4294 1188. Der Laudrath des KreisesBergheim,
Oberstlieutenanta. D. und Kammerherr Herwarth von
Bittenfeld, ist nnter Zustimmung des Herru Ministers
für die landwirthschaftlichen Angelegenheitenin Gemäß¬
heit des §. 13 des Statuts vom 3. Januar 1859 (G.-
S. S. 28) zum Direetor der Genossenschaft für die
Meliorationder Erft-Niedernng ernanntworden,was

Weisung
gierungsbezirk Düsseldorfpro Monat Oetober 1878.

7. I 8. I 9. I 10. I 11.

deu Betheiligten der Kreise Grevenbroich nnd Nenß
hierdurch bekannt gegeben wird.

Düsseldorf, den 4. November1878. I. lll. 4156.
1293. 1189. Der Herr Oberpräsidentder Rhein¬
provinz hat mittels Reseripts vom 29. v. Mts. genehmigt,
daß zur Unterstützungder durch die am 23. Angnst
uud 8. Septemberer. im Heimbachthale niedergegangenen
WolkenbrnchebeschädigtenEinwohnerder Gemeinden
Ober- und Niederheimbach nnd Frechtinghansenim Kreise
St. Goar eine allgemeineHanscolleete in der Rhein-
Provinz bis zum 1. Februar k. I. iu gewöhnlicher
Weise durch die Ortsbehördeu abgehaltenwerde.

Wir weisen die Ortsbehördendieserhalban, in der
gestelltenFrist die Colleete abhalten zn lassen, die Gaben
an die Steuereassen abzuliefern, welchedieselben an
nnsere Hauptkasse abzuführenhaben. Nach stattgehabter
Colleete haben die Herreu Laudräthe uns die Ertrags-
Nachweifnngen bis spätestenszum 1. März k. I. einzn-reichen.

Schließlich verfehlenwir nicht, die Colleete dem
Wohlwollen der Bewohnerunseres Bezirks ans das
Dringendsteans Herz zn legen.

Düsseldorf, den 7. November1878. I. I. 2529.

Hülsenfrüchte.

neZ.lLins°"
Richt,

d.
Krum.

100 Kilogramm
'M.PIMP IM. P.>M.P.

vond
Keule.

Es kosten 1 Kilogramm
MPIMPIMPIMPIMPjMPIMP

E>
60

Stiick.

MP

Gersten^- i!

Es kostet 1 Kilogramm
P.IPIP.jP.IP.IP.IPjMPIMPIP.IMP

20 1 80
20 1 80
20 1 60
20 1 10
20 1 80
20 1 80
20 1 60
20 1 60
20 1 60
20 1 60
20 1 60
20 1 50
20 1 40
20 1 40

1 60
20 1 60
20 1 60
20 1 60

l4>49l j I 5^031 ° ,
die betreffendenKreise die gleichuamigeuNotiruugsorte in Col. 5 (mittel oder da, wo nur ein Preis notirt ist, dieser)
Düsseldorf (Land)wie Benrath, Mülheim a. d. Rnhr wie Duisburg, Mettmannwie Elberfeld,Grevenbroich

1 Kilogr. Nierenfett 1,20 Mark, 1 Kilogr. Schwarzbrod0,18 Mark.
I. IV. 1814.
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12l>7 1187. Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom

16. v. Mts. sind auf Gruud der von den Notabel» des

Handelsstandes getroffenen Wahlen die bisherige» Rich¬

ter Arnold Stockder und Theodor Gnndert als Richter

uud die bisherige» Ergänznngsrichter Ludwig Lekebnsch

und Otto von Eynern als Ergänznngsrichter bei dem

Handelsgerichte i» Bar»ie» a»f die gesetzliche Amts¬

dauer bestätigt worde».
Düsseldorf, de» 4. November 1878. I. III. Z. 5698.

l20ü 1190. Ausreichuug der neue» Zinseou-

pous Serie XVIII zu den Staatsschuldscheiuen,

Serie VII zu den Prioritätsaetien Serie I

»nd II der Niederschlesisch-Märkischen Eisen¬

bahn nnd Serie VII zu den Münster-Hammer

Eiseubahu-Stammaetien.

Die »cne» Co»po»s SerieXVIII Nr. 1 bis 8 zu deu

Staatsschuldscheiuen, Serie VII Nr. 1 bis 8 zu deu

Nicdcrschlesisch - Märkischen Eisenbahn - Prioritätsaetien
Ser. l und II uud Serie VII Ztr. 1 bis 8 zu den

Münster-Hammer Eiseubahu-Stammactien uebst Ta¬
lons werden vom 14. November d. I. ab von der

Coutrole der Staatspapiere hier, Orauieustraße 93, uu-

teu rechts, Vormittags vou 9 bis iNhr, mit Ansuahnie

der Souu- uud Festtage und der Kasseurevisionstage,

ausgereicht werden.

Die Coupons können bei der Controle selbst in Em¬

pfang genommen oder durch dieRegierungs-Hauptkassen,

die Bezirks-Hanptkaffen in Hannover, Lünebnrg und
Osnabrück oder die Kreiskasse in Frankfurt a. M. be¬

zogen werden.

Wer das Erstere wünscht, hat die Talmis vom 24.

Jannar, 3. Jnui, bezw. 27. Oetober 1874 mit einem

Verzeichnisse, zu welchem Formulare bei der gedachten

Coutrole und in Hamburg bei dem Kaiserlichen Post-

amte nuentgeltlich zu haben sind, bei der Coutrole per¬

sönlich oder dnrch einen Beauftragten abzugeben.

Genügt dem Einreicher eine numerirte Marke als

Empfangsbescheinigung, so ist das Verzeichnis; uur ein¬

fach, dagegen von denen, welche eiue Bescheinigung über

die Abgabe der Talous verlangen, doppelt vorzulegen.

Ju letzterem Falle wird das eine Verzeichnis; mit einer

Empfangsbescheinigung versehen sofort zurückgegeben.

Die Marke oder Bescheinigung ist beim Empsauge der

neuen Conpons wieder abzugeben.

In Schriftwechsel kann die Coutrole der

Staatspapiere sich mit den innerhalb der Mo¬

narchie wohnenden Juhaberu der Talons nicht

einlassen.

Wer die Coupons durch eiue der obeu genanuteu

Provinzialkassen beziehen will, hat an dieselbe die

alten Talous mit einem doppelte» Verzeichnisse einzu¬

reichen. Das eine Verzeichuiß wird mit einerEmpsaugs-

beschei»ig»ug versehen sogleich zurückgegeben und ist bei

Auslieferung der ueueu Conpons wieder abzugeben.

Formulare zu diesen Verzeichnissen sind bei den ge¬

nannten Provinzialkassen nnd bei den von den König¬

lichen Regierungen ?c. in den Amtsblättern zu bezeich¬

nenden soustigeu Kasse» unentgeltlich zn haben.

Des Eiureicheus der Staatsschnldscheiue oder Aetien

bedarf es znr Erlangung der neuen Conpons uur dann,

weuu die Talous abhanden gekommen find, und es sind

in diesem Falle die Dokumente an die Controle der

Staatspapiere oder an die zunächst gelegene Proviuzial-

kasse mittelst besonderer Eingabe einzureichen.
Berlin, den 30. Oktober 1878.

Hanpt-Verwaltnng der Staatsschulde»:

Graf z» Euleuburg. Löwe. Hering. Rötger.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem

Bemerken veröffentlicht, daß die Formulare zu deu mit

deu betreffenden Talous einzureichenden Verzeichnissen

bei unserer Hanptkasse nnd bei sämmtlichen Königliche»

Stenerkassen unseres Bezirks unentgeltlich zu haben sind.

Düsseldorf, den 7. November 1878. III. V. 6509.
auf Grund des

21. Oktober 187«.
Z. 12 des Reichsgesetzes

Bestrebungen der Sozial-

1878 wird hierdnrch znr

Bekanntmachung»
Reichs Gesetzes vom
12091172 . Ans Grnnd de

gegen die gemeingefährlichen
demokratie vom 21. Oktober

öffentlichen Kenntnis; gebracht, daß

die Hierselbst im Druck und Verlag der Schlesische»

Volksbuchhandlung (H. Zimmer n. Co.) erschienene

Druckschrift: „Eiue Reise nach Utopien"

von Maximilian Schlesinger

nach Z. 11 des Gesetzes durch die unterzeichnete Laudes-

polizeibehörde verböte» worde» ist.
Breslan, de» 1. November 1878.

Königliche Regierung.
1219 1173. Ans Grnnd des Z. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeiugesährlicheu Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober d. I. wird hierdurch zur

öffentlichen Keuutuiß gebracht, daß der Verein „Sozial¬

demokratischer Wahlvereiu zu Groß-Berkel" mit

dem Sitze iu Groß-Berkel, Amts Hameln, nach Z. 1

nnd 2 des gedachten Gesetzes dnrch die nnterzeichnetc

Landespolizeibehörde verboten ist.

Hannover, den 2. November 1878.

Königliche Landdrostei: vou Erauach.

1211. 1174. In Gemäßheit des Z. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebnngen der Sozial-
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdnrch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gesangverein

„B rnderkett e" in Bocken h e i m dnrch die nnter-

zeichnete Landespolizeibehörde auf Grund des Z. 1 Ab¬

satz 2 des gedachten Gesetzes verboten ist.

Eassel, deu 30. Oktober 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern: Kühne.
121^ 1175. Die Königliche Regierung von Ober-

bayeru, Kammer des Inner», hat als Landespolizei-

behörde im Siuue des Z. 12 des Reichsgesetzes gegen

die gemeingefährliche» Bestrebungen der Sozialdemokratie
vom 21. Oktober l. Z. beschlösse», auf Gruud der A

11 uud 14 dieses Gesetzes die iu München 1878 in erster

Auslage im Verlage vou Sigmuud Politzer uud iu zweiter

Auflage im Verlage vou Alois Kiefeu erschienene Druck-
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schrift „der S t e f f e l b a n e r von Feldmoching

„ nd die S o z i a ld em o k r^i t e n" zu verbieten und,
wo sie sich zum Zwecke der-Verbreitung vorfindet, in
Beschlag zu nehmen.

München, den 1. November 1878.

Königliche Regierung von Oberbahern. Kammer des
Innern: Frhr. v. Herin an.

1Z13. 1176. Der inLößnitz bestehende „Arbeite r-
F o r tb i l d n n g s v er e i n" und der in Falke n-

stcin bestehende „C on f n m v e rei n" sind auf Grnnd

§. 1 und tz. 6 des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878
von der unterzeichneten Königlich sächsischen Kreishaupt-
maunschaft verboten worden.

Zwickan, den 2. November 1878.

Königlich sächsische Kr-eishaiiptmannschaft: vr. Hübe l.

1214 lI77. Betreffend! Ansführnng des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-
dcmvkratie.

Ans Grnnd der tztz. 1 nnd 6 des Reichsgesetzes rnbri-
zirten Betreffs vom 21. Oktober d. I. werden der

r b ei ter v er e i n in Hanse n" nnd dessen

Zweigverein der „Gesangverein Lassallia" da¬
selbst hiermit verboten.

Offenbach, den 2. November 1878.

Großherzogliches Kreisamt Offenbach: von Marqnard.

1215. 1178. Ans Grnnd der tztz. 1 nnd 6 des Reichs¬

gesetzes rnbrizirten Betreffs vom 21. Oktober d. I. wird

der „Arbeiterverein in Heuseusta m m"
hiermit verboten.

Offenbach, den 2. November 1878.

Großherzogliches Kreisamt Offenbach: von Marqnard.

121ii 1179. Ans Grund der tztz. 1 und 6 des Reichs¬

gesetzes rnbrizirten Betreffs vom 21. Oktober d. I. wird

der Gesangverein „Z nfrieden h e i t" (früher Lassallia)
in Obertshanfen hiermit verboten.

Offenbach, den 2. November 1878.

Großherzogliches KreisamtOffeubach: von Marqnard.

1217. 1180. Anf Grnnd des tz. 1 Absatz 2 des Reichs¬

gesetzes vom 21. Oktober l. I. ist der Allgemeine

A r b e i t e r - S ä u g e r b uud, welcher bisher die

Stadt Gotha zum Vororte hatte, von dem unterzeichne¬

ten Stadtrathe, als Laudespolizeibehörde für den Stadt¬

bezirk Gotha, verboten worden.

Gotha, den 2.. November 1878.

Der Stadtrath: Hnnersdorf.
1213. 1181. Die im Verlage von Emil Sauerteig zu
Gotha erschienene Druckschrift: „Liede r s a m m l u u g

des Allgemeinen A r b e i te r - S ü n g er b n u-

d e s" ist von dem unterzeichneten Stadtrath als Landes¬

polizeibehörde für den Stadtbezirk Gotha anf Grnnd

des tz. 11 des Reichsgesetzes vom 21.'v. Mts. gegen

die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
verboten.

Gotha, den 2. November 1878.

Der Stadtrath: Hüuersdorf.

1219. 1182. Auf Grund des tz. 6 des Reichsgesetzes

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober d. I. wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gesangverein

Libert 6 in Hildesheim »ach tz. 1 des gedachten

Gesetzes dnrch die unterzeichnete Laudespolizeibehörde
verboten ist.

Hildesheim, den 2. November 1878.

Königliche Landdrostei : von Pilgri m.

1229. 1183. Die unterzeichnete Königlich sächsische

Kreishaiiptmannschaft bringt hierdurch zur öffentlichen

Kenntniß, daß fie in ihrer Eigenschaft als Landespolizei¬

behörde die Arbeitervereine zu Entritzsch,

Gohlis, Plagwitz nnd Reuduitz »ach 'Maß¬

gabe von tz. 1 des Reichsgesetzes gegen die gemeinge¬
fährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.
vorigen Monats verboten hat.

Leipzig, den 1. November 1878.

Königliche Kreishauptmannschaft: Graf zu Münster.1221. 1184. Betreffend: Ansführnng des Reichsgesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬

demokratie.

Auf Gruud der tztz. 1 und 6 des Reichsgesetzes rnbri¬

zirten Betreffs vom 21. Oktoberd.J. wird der „Arbeiter^

U iit er st ü tz u u g s v e rei u iu Laug e n" hiermit
verboten.

Offeubach, den 2. November 1878.

Großherzogliches Kreisamt Offenbach : von Marqnard.1222. 1185. Es wird hierdurch zur öffentlichenKenntniß
gebracht, daß der in der Stadt Eifena ch bestehende

A r b e i t e r - L e s e v erein

anf dem Grnnde der Bestimmung in tz. 1 des Reichs¬
gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 von dem Unter¬

zeichneten als Landespolizeibehörde verboten worden ist.
Eisenach, den 4. November 1878.

Der Großherzoglich S. Direktor des III. Verwaltungs¬

bezirks: Eondray.1223. 1191. Anf Grnnd des tz. 6 des Reichsgesetzes
gegen die gemeingesährlicheii Bestrebnilgen der Sozial¬

demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gesangverein

Libert 6 zn Lnckenwalde nach tz. 1 des gedachten

Gesetzes dnrch die unterzeichnete Landespolizeibehörde
verboten ist.

Potsdam, den 1. November 1878.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern:

von Düesberg.1224. 1192. Anf Grnnd der Vorschrift des tz. 11 des
Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der

Sozialdemokratie vom 21. Oktober er. sind folgende

Druckschriften:

1) der deutsche Bauernkrieg von Friedrich Engels.

Dritter Abdruck. Leipzig, Genossenschafts-Bnchdrnckerei
1875;

2) die Märtyrer der Kommune in Neu-Kaledouieu.

Uebersetzt aus dem Französischen. Leipzig 1876. Ge¬

nossenschafts-Bnchdrnckerei ;

Z> Protokoll des Sozialisten-Kongresses zu Gotha

1877. Hamburg, Genossenschafts-Bnchdrnckerei;

4) der deutsche Bauernkrieg von A. Bebel. Brann-



schweig, Verlag von W, Bracke jr. 1876;
5) Herr Böhmert und seine Fälschungender Wissen¬

schaft, von einem Arbeiter. Zürich 1873 ;
von der unterzeichneten LandespolizeibehördeVerb otcn
worden, welches hiermit geinüß 12 I. o. bekannt ge¬
macht wird.

Schleswig, den 2. November1878.
Königliche Regierung, Abtheilnng des Innern: Rosen.
1223 1193. Der in Reichenbach i. V. bestehende
,^V o g t l ä n d i sch e Z e i t n n g s v e r e i n" ist ans
Grnnd tz. 1 und K. 6 des ReichsgesetzeSvom 21. Okto¬
ber 1878 vou der unterzeichnetenKöniglichenKreis-
hanptmannschast verboten worden.

Zwickan, den 4. November 1878.
Königlich sächsische Kreishanptmannschaft: Dr. Hübel.
122t> 1194. Ans Grnnd des Z. 1 des Reichsgesetzesgegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial-
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird der Berein der

„s o z i a l i st i s ch e n Arbeiterpartei zn
Worm s"

hiermit^verboteii.
Worms, den 26. Oktober 1878.
GroßherzoglichesKreisamt Worms: Lotheißen.

1227. 1195. Wir bringen hierdurch zur öffentlichenKenntniß, daß auf Gruud der H§. 1 uud 6 des Reichs¬
gesetzes gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratievom 21, Oktober 1878, sowie der Be¬
kanntmachung desselben Betreffs vom 23. Oktober l. I.,
nachstehende Vereine zn Worms:

1) die Gewerkschaft der Schuhmacher
und verwandten Gewerbe,

2) die G e w er ks ch a f t d e r Schneider,
vou uns verboten worden sind.

Worms, den 1. November 1878.
GroßherzoglichesKreisamt Worms: Lothrißen.

1228. 1196. Ans Grund des Z. 6 des Reichsgesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oetober 1878 wird hiermit znr
öffentlichen Kunde gebracht, daß der Hierselbst beste¬
hende

Gesangverein „Eintracht"
nach H. 1 des obengenanntenGesetzes dnrch die unter¬
zeichnete Landespolizeibehördeverboten worden ist.

Lübeck, den 5. November 1878.
Das Polizei-Amt.

H. Gustav Plitt, Dr.
1229- 1197. Auf Grund des Z. 6 des Reichsgesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie vom 21. Oktober 1878 wird hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der „Elbstrom-
Verein vonHamburg und Altona nebst Umgegend"
sür die Ewerführer Tagelöhner, sowie die ans nnd an
dem Wasser beschäftigten Arbeiter nach Z. 1 Absatz 2
des gedachten Gesetzes dnrch die unterzeichnete Landes¬
polizeibehördeverboten ist.

Hamburg, den 5. November 1878.
Die Polizeibehörde: Senator Kunhardt.

Verordnungen n Bekanntmachungen
anderer Behörden«

123l> 1148. In nnserm Handelsregister sind am 31.Oetober 1878 folgende Eintragungen bewirkt worden.
1. Zn der unter Nr. 657 des Firmenregisterseingetrage¬
nen Firma M. im Brahm zu Oberhauseu, Firmeuin-
haber Lederhändler Michael im Brahm zu Oberhause» :
die Firma ist durch Uebertragsvertrag vom 22. August
1878 auf die unverehelichte Helene im Brahm zu Ober¬
hansen übergegangen. 2. Im Firmenregister sad Nr.
754 die Firma M. im Brahm zn Oberhansen, Firmen¬
inhaberin Helene im Brahm zn Oberhausen.

Duisburg, den 31. Oktober 1878.
Königliches Kreisgericht,Abthl. I.

1231. 1149. In nnserm Handelsregister sind am 24.Oktober 1878 folgende Eintragungen bewirkt worden:
a,. Zu der nnter Nr. 593 des Firmenregisters eingetragene
Firma Wittwe Conrad Unterberg zu Duisburg: die
Firma Wittwe Eonrad Uuterberg zu Duisburg, Firmen¬
inhaberin die Wittwe Möbelhändler Conrad Unterberg,
Anna Regina geb. Conrad zu Duisburg ist erloschen,
d. Unter Nr. 275 des Prokureuregisters: der Kaufmann
Carl Berenbrnch ssn. zn Dnisbnrg hat für seine zu
Duisburg bestehende unter Nr. 180 des Firmenregisters
mit der Firma C. Berenbruch eingetrageneHandels¬
niederlassungden Carl BerenbrnchMi. als Prokuristen
bestellt.

Duisburg, deu 24. Oktober 1878.
Königliches Kreisgericht,Abthl. I.

1232. 1168. Durch Urtheil des hiesige» KöuiglichenLandgerichtsvom 1. Oetober er. ist der frühere fürst¬
liche Archivar Johann Joseph Crombach zn Caleuiu
wohuend, gegenwärtig in der Alexianer-Anstaltzn Nenß
untergebracht, für interdizirt erklärt.

Die Herren Notarien meines Amtsbezirks erfnche ich
der Vorschrift des Artikels 501 des B. G.-B. zu
genügen.

Düsseldorf,den 29. Oktober 1878.
Der Ober-Proknrator: von Gnerard.

Sicherheits-Polizei.
1233. 1158. Es sind gestohlen worden:1. Der Köchin Jettchen Kollmeier beim Wirth Plöger
zn Essen am 12. September er., ein nenes kaffeebraunes
Kleid von Rips, dessen Rock und Kasack mit Plissvs nud
Schrägstreifenbesetzt und mit brannen Knöpfen versehe»
ist, ei» rvthes Reisetäschche», aus welchem der Name »nt
eiuer Nadel eingekritzt ist, und ein weißwollenesConzert-
tuch. (1919—78.)'

2. dem Maurer- uud Zimmermeister Brecklinghauszu
Stoppenberg in der Zeit vom 16. bis 22. September
er. 1 Schiebkarre gez. L. (2087—78.),

3. dem Schreiner Hermann Arndt zu Rütteuscheidt i»
der Nacht zum 8. Oktober er. 3 Schwarzbrode, 2 Scheffel
rothe Kartoffeln. (2068-—78.)

4. dem Gewerkeu Wilhelm Schnrenberg zu Esse» m
der Nacht zum 15. Oktober er. 2 Herren-Nachthemden



gcz. VV. 3., 5—6 Knabenhemden gez. ?. 3., 2 dto. gez.

VV. 3., 2 Kiuderheindcheu gez. O. !?>., 6 dto. ohne Zeichen
1 Frauen-Nachthemd gcz. L. L. und 2 Fraueu-Hemdeu,

gez. 0. (2132—78.)

5. dem Wegearbeiter Johann Balsam zn Stoppcnberg
in der Nacht znm 20. d. M., 1 ca. 7 Monate altes

weißes Mntterschaaf. (2150—78.)

6. dem Berginvaliden Heinrich Spickerinann zn Steele
am 17. Oktober cr., 1 sieberne Eylindernhr mit Goldrand

der Nr. 20888 nebst runder Talmikette. (2149—78.)

7) dem Metzger Johann Retzkowsky zn Stoppenberg
in der Nacht zum 27. d. M ca. 45—SO Pfnnd Rind¬

fleisch, ca. 90—95 Pfund geräucherter Speck, ca. 10—11

Psuud frisches Schweinefleisch, ca. 3 Pfnnd frische Mett¬

wurst, ca. 5—6 Pfund Fleisch-resp. Leberwnrst, ca. 8—9

Pfund Nierenfett, ca. 3—5 Mark kleines Geld, 1 Rin¬
derzunge. (2185—78.)

8. dem Kanfmann Richard Sackermann zn Essen in

der Nacht znm 20. d. M, Bntter, Fleisch, Kaffee, Wein,

Kartoffeln, (der Sack gez. ?. Nr. 4 Essen, Bahnhof¬

straße 15, das Zeichen ?. ?, an mehreren Stellen ge¬

druckt), 2 Paar nene Kinderschnürstiefel, 1 Paar nene
Knopfstiefel, 1 Paar alte Herrenstiefeletten, ein 5 Meter

langes Tischtuch, Gebild Traubenblatt ohue Zeichen, 2

Stück Serviette» desgl., 4 Paar bunte Kinderstrümpfe,

1 Paar bnnte Frauenstrümpfe, 1 blane weißgestreifte

Schürze, 1 Betttuch gez. 3.1?. 12, 1 Bügeldecke, 1 leerer
Strohsack, 1 Kopfkissenüberzng von Kattun, 1 nenes lei¬

nenes Franenhemd, 1 gedrucktes Kleid mit knrzeu Aermeln,
1 schwarzer Moirsennterrock.

Jeder, der über die Thäterschaft oder den Verbleib

der gestohlenen Gegenstände Auskunft geben kann, wird

ersucht, mir oder der nächsten Polizei-Behörde davon
Mittheilung zu machen.

Essen, deu 30. Oktober 1878.

Der Staatsanwalt: Schlüter.
Personal-Chronik»

1234. 1198. Kommnnal-Verwaltnug.

An Stelle des aus dem Amte ausgeschiedenen Beige¬

ordneten Wilh. Haaseu zu Bracht ist der dortige Kauf¬

mann Gustav Keyfers zum Beigeordneten der Bürger¬

meisterei Bracht auf eine 6jährige Amtsdaner ernannt
worden.

Ferner sind der Gutsbesitzer nnd Gastwirth Johann

Heinr. Risbroeck zum ersten und der Kanfmann Gerh.

Arnold Leeuw zum zweiten Beigeordneten der Bürger¬

meisterei Kevelaer ernannt worden.

1233. 1150. Personal-Chronik

für den Monat Oktober 1878.

1. Ernannt find: s,. der Beigeordnete Johann Hein¬

rich Bang zn Mühlheim a. d. Rnhr unter Wiederauf¬

nahme in den Jnstizdienst znm Rechtsanwalt bei dem

Kreisgericht in Dnisburg und zugleich zum Notar im

Departement des unterzeichneten Kollegiums mit Anweisung

seines Wohnsitzes in Ruhrort; b. der Gerichts-Assessor

Thedieck in Delbrück zum Kreisrichter bei dem Kreis¬

gerichte in Essen; o. der Gerichts-Assessor ZuHorn in

Bochum zum Kreisrichter bei dem Kreisgerichte daselbst;

ü. die Rechtskandidaten Carl Redicker hier und Josef
Schulte zn Frielentrop bei Finnentrop zn Referendarien.

2. Versetzt sind: a,. der Kreisrichter Ursell zn
Menden an das Kreisgericht zu Hagen; d. der Referendar

Rühr aus dem Departement des Appellationsgerichts zn

Cöln in das hiesige und o. der Referendar Schmieding

ans dem Departement des Appellationsgerichts zu Wies¬
baden in das hiesige.

3. der Referendar Brügmann zn Schwerte ist gestorben.
Hamm, den 1. November 1878.

Königliches Appellationsgericht: Hartmann.Patente.
123k. 1091. Das dem Carl Pieper in Dresden unter

dem 27. Juni 1877 auf die Dauer vou drei Jahren

für den ganzen Umfang des preußischen Staats ertheilte
Patent

auf einen Apparat zum Sigualisiren von Buchstaben,

Worten und Sätzen nach Morseschein Systeme, mit

gleichzeitiger Einrichtung zum selbstthätigen Abdrucke

des gegebenen bezw. empfangenen Signals mit den

Buchstaben des Alphabets,
ist aufgehoben.

1237. 1092. Das dem Baumeister W. Weyhe zu

Bremen unter dem 29. Juni 1877 auf die Dauer von

drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

auf einen Condensator, soweit derselbe als nen nnd

eigenthümlich erkannt worden ist,
ist aufgehoben.

1238. 1093. Das dem Herrn Emile Faugöre in Bor¬

deaux uuter dem 29. Juni 1877 auf die Dauer von

drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

auf eine in zwei Abänderungen durch Zeichnung und

Beschreibung erläuterte Eisenbahnwaggon-Waage mit

hydraulischer Hebevorrichtung in ihrer Zusammen¬

setzung, ohne Jemanden in der Anwendung bekannter

Theile zu beschränken,

ist aufgehoben.

1239. 1110. Das den Herren Gustav Bonardel und

Max Boas in Berlin unter dem 23. Juni 1877 auf

die Dauer von drei Jahren für den ganzen Umfang

des preußischen Staats ertheilte Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte

Meßform für Hüte und Mützen,

ist aufgehoben.

1240. 1111. Das den Herren Gustav Bonardel und

Max Boas zu Berlin unter dem 24. Juni 1877 auf

die Dauer von drei Jahren für den ganzen Umfang des

preußischen Staats ertheilte Patent
auf eine durch Zeichnung und Beschreibung erläuterte

Maschine zum Umbiegen der Krempe an Filzhüten,

ist aufgehoben-
1241. 1112. Das dem Herrn Eugen Rabe zu Stettin

unter dem 28. Jnni 1877 auf die Dauer von drei

Jahren für den ganzen Umfang des preußischen Staats

ertheilte Patent

auf einen Rotations-Zimmerspringbrnnnen in der durch
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Zeichnung und Beschreibung erläuterten Zusammen¬
setzung, ohne Jemanden in der Benutzung bekannter
Theile zu beschränken,

ist aufgehoben.
1242. 1113. Das dem Schlossermeister Adolf Schulz
jun. zu Samter unter dein 29. Juni 1877 auf die
Dauer vou drei Jahren für den ganzen Umfang des
preußischen Staats ertheilte Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung nachge¬
wiesene Kartoffelerntemaschine,insoweit sie als neu
und eigenthümlich anerkannt ist,

ist aufgehoben.
1243. 1114. Das dem Herrn Auguste Huart WRetheluuter dem 16. Juui 1877 auf die Dauer vou drei
Jahren für den ganzen Umfang des preußischen Staats
ertheilte Patent

auf zwei Apparate zur Vermeidung der dnrch Zerreißen
von Fäden bei Drosselmaschinen verursachtenUebel¬
stände in der durch Zeichnung und Beschreibung nach¬
gewiesenenZusammensetzung,ohne Jemanden in der
Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ist aufgehoben.
1244. 1115. Das den Herren Thode Kuoop zuDresden uuter dem 29. Juni 1377 auf die Dauer von
drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Pateut

auf eine Vorrichtung an Mähmaschinenzum Regu-
liren des Fingerbalkens während der Fahrt in der
durch Zeichnuugund Beschreibung nachgewiesenenZn¬
sammensetzung,

ist aufgehoben.
1245. 1151. Das dem Techniker C. Hasemann in

auf eine dnrch Zeichnung nnd Beschreibung nach¬
gewiesene Dampfstrahl-Centrifngalpnmpe,ohne Jeman¬
den in der Anwendung bekannter Theile zu behindern,

ist aufgehoben.
124k. 1152. Das dem Herrn Edwin A. Brydges zuBerlin unter dem 29. Juui 1877 auf die Dauer vou
drei Jahren für den ganzen Umfang des Preußischen
Staats ertheilte'Patent

ans einen durch Zeichnung und Beschreibungnach
gewiesenen Umstellschieber an Lnstbreinsen,sowie auf
zwei ebenfalls durch Zeichnung uud Beschreibung
nachgewiesene Schlauchverbindungenmit selbstthätigem
Nothverschlußfür Rohrleitungen an Luftbremsen,

ist aufgehoben.
1247. 1153. Das dem Civil-Jngenieur O. Greiner znBerlin unter dem 23. Juni 1877 anf die Dauer von
drei Jahreu für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

anf einen Treppenrost,
ist aufgehoben.
1248. 1154. Das den Herren Köhler und Ullrich zn
Lieguitz uuter dem 29. Juni 1877 auf die Dauer vou
drei Jahren für den gauzeu Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

auf eine durch Zeichnung und Beschreibung uachge-
wieseue Rohrverbindung für eugröhrige Siederohrkefsel

ist aufgehoben.
124!). 1155. Das dem Ingenieur vr. Oscar Gerikezu Aacheu uuter dem 9. Jauuar 1877 auf die Dauer
von drei Jahren für den gauzeu Umfang des preußische»
Staats ertheilte Pateut

auf eiu durch Modell, Zeichnung nnd Beschreibung
erläutertes doppelwandigesWasserstandsrohr »

ist aufgehoben.
Berlin nnter dem 28. Mai 1877 auf die Dauer von
drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent
1250. 1199. n s a m m e ttst c l lung
Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 160, 161, 162, 163 nnd 164 zur Besetzung angezeigten, Meldung

Bekannt!». gegenwärtig vakanten Dienststellen. bis zu»,
5060 Lehrerin au der evangelischen Volksschule in Hamminkelu,Kreis Rees. Einkommen: 975 Mark,

freie Wohnung und Garten sowie Vergütung für Heizen :e. von 90 Mark. —
5061 Lehrer an der katholischen Volksschule iu Bockum, Kreis Creseld. Einkommen: 1200 Mark und

Miethsentschädigungvou 90 Mark. —
5062 Zwei Lehrer und zwei Lehrerinnen an den katholischen Volksschulen in Fischeln und Königshof,

Kreis Crefeld. Einkommen eines Lehrers uud eiuer Lehrerin: je 900 Mark nnd freie Woh¬
nung oder Miethsentschädigungvon 105 Mark. Einkommen einer Lehrerin: 850 Mark und
freie Wohnung oder Miethsentschädigung von 105 Mark. Einkommen eines Lehrers: 960
Mark und freie Wohnung. baldigst

5063 Lehrer an der katholischen Volksschule in Hüls, Kreis Kempen. Einkommen: 1200 Mark und
Miethsentschädigungvon 75 resp. 150 Mark. baldigst

5064 Zwei Lehrer an der katholischenVolksschule in Nieukerk, Kreis Geldern. Einkommen: 1350
resp. 1050 Mark und freie Wohuuug. 14/11

5082 Klassenlehrern«an der katholischen Volksschnlein Wülfrath, Kreis Mettmauu. Einkommen:
1200 Mark. ^ baldigst

5083 Evangelischer oder katholischer Lehrer an der Parität. Volksschule in Hückeswageu, Kreis Lenuep.
Einkommen: 1350 Mark uud Miethseutschädiguugvon 150 Mark. baldigst

5150 Lehrerin an der katholischen Elementarschulein Unterweiden, Kreis Kempen. Einkommen: 900
Mark, freie Wohuuug nnd Garten. ^
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